
COVID-19-Schutzkonzept 
 
 
 
 
Seit 19. April 2021 gelten einige Lockerungen bei den Massnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.  
Wir zählen weiterhin auf die Eigenverantwortung eines jeden Mitglieds. 
 
Das überarbeitete Schutzkonzept basiert auf den Vorgaben von BAG, Bundesamt für Sport (BASPO) 
und Swiss Tennis. Das Konzept und dessen Einhaltung sind zwingende Voraussetzungen für den 
Spielbetrieb in unserem Club.  
 
Auf der ganzen Anlage gilt Maskenpflicht (ausser beim Spielen). 
 
Abstand halten 

§ Der Mindestabstand von 1.5 Metern ist jederzeit einzuhalten.  
§ Ansammlungen von mehr als 15 Personen sind verboten.  
§ Im Clubhaus gilt Maskenpflicht und eine Personenobergrenze von 10 Personen. 
 

Reservationen und Aufenthalt auf der Anlage 
§ Die Platzreservation für alle Tennisplätze muss über GotCourts getätigt werden.  

Alle Spielpartner*innen müssen ebenfalls registriert werden (Sicherstellung der 
Nachverfolgung allfälliger Infektionsketten, sog. Contact Tracing). Bei Problemen mit der 
Reservation wendet Euch bitte an Raphael Tröhler, Tel: 078 759 27 43 oder E-Mail 
spielleiter@tcmg.ch.  

§ Das Spielen mit Gästen ist möglich: Es liegt in der Verantwortung des Gastgebers/der 
Gastgeberin, dass die Angaben des Gastes vollständig und korrekt sind (Name und 
Vorname). 

§ Zuschauer*innen (Nicht-Mitglieder) sollen sich möglichst nur kurz auf der Anlage aufhalten. 
Der Mindestabstand von 1.5 Metern ist zwingend einzuhalten. Bei Wettkämpfen ist Publikum 
verboten (ausgenommen Eltern beim JIC, Clubverantwortliche beim IC). 

 
Hygiene 

§ Vor und nach dem Tennisspielen müssen die Hände gewaschen werden. Zusätzlich steht 
Euch Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

§ Auf traditionelles «Shake-Hands» oder Abklatschen ist weiterhin zu verzichten. 
§ In den Garderoben besteht Maskenpflicht und es dürfen sich nicht mehr als 6 Personen 

gleichzeitig in einer Garderobe aufhalten.  
 

Mit der Platzreservation akzeptieren die Tennisspieler*innen die Schutzmassnahmen. 
Die Eltern sind verantwortlich, dass auch Kinder und Jugendliche die Vorgaben vollumfänglich 
einhalten. Diese Massnahmen gelten ab 19. April 2021 bis auf Weiteres.  
Bei Nichteinhaltung behält sich der Vorstand vor, Mitglieder vom Spielbetrieb auszuschliessen. 
Ausserdem können die zuständigen Behörden die Anlage schliessen.  
 
Wir appellieren an Eure Eigenverantwortung und danken allen Clubmitgliedern für das Umsetzen der 
Massnahmen. Geniesst das Tennis auf unserer Anlage und bleibt gesund! 
 
Romero Hess 
Präsident TCMG | Covid-19-Verantwortlicher  
 
Bei Fragen zum Schutzkonzept wendet Euch bitte an Claudia Dautzenberg (E-Mail  
events@tcmg.ch). 
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